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- Seite 1/3 -

(zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)
03.11.2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat 0 am 0 die folgende Haushaltssatzung für 

die Haushaltsjahre 2026/2027 beschlossen:

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im mit den folgenden Beträgen                                                      EUR
2026 2027

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 19.129.317 19.554.893

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 23.139.023 22.590.274

1.3

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 0

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 0

1.6

1.7

 

2. im mit den folgenden Beträgen

 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit von 18.812.402 19.246.734

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit von 21.958.347 21.365.883

2.3

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 324.000 96.000

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 5.679.570 4.528.200

2.6

2.7

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 5.250.000 7.250.000

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 262.500 625.000

2.10

2.11
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- Seite 2/3 -

(zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)
03.11.2025

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) 

wird festgesetzt auf            0 EUR EUR und für 2027 auf           0 EUR 

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit 

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf     

550.000 EUR und für 2027 auf           0 EUR.

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf           0 EUR und für 2027 auf           0 EUR .

 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

  a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)    auf 490 v.H. und für 2027 auf 490 v. H.

  b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                                             auf 215 v.H. und für 2027 auf 215 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer                                                                      auf 360 v.H. und für 2027 auf 360 v. H.

der Steuermessbeträge.
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- Seite 3/3 -

(zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)
03.11.2025

Steinenbronn, den  ............................................

....................................................................................

                             (Unterschrift)

1. Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge in §§ 1 bis 5 gesondert nebeneinander oder 
untereinander anzugeben.

2. Falls in § 2 für die Ablösung innerer Darlehen keine Kreditaufnahmen veranschlagt werden, entfallen die Einfügungen in eckigen 
Klammern. Falls die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer in einer Steuersatz-Satzung 
festgesetzt wurden, ist die Festsetzung in § 5 des Musters zu streichen. Die Steuersätze können in die nachrichtlichen Angaben 
am Ende der Haushaltssatzung miteinbezogen werden.

3. Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses beziehungsweise einer Pflegeeinrichtung (weder Eigenbetrieb noch 
Privatgesellschaft) sind und nicht von der Anwendung der Krankenhaus- beziehungsweise Pflege-Buchführungsverordnung 
befreit sind, fügen § 7 wie folgt ein:
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Teilhaushalt 5 
Allgemeine Finanzwirtschaft 
Produktbereiche im Teilhaushalt 5 

 
61  Allgemeine Finanzwirtschaft 

 

Produktgruppen im Teilhaushalt 5 
 
61.10  Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 
61.20  Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
61.30  Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre 
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